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Silberne Ehrennadel / Antragsformulare für PC 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf diesem Wege möchte ich Sie kurz über zwei Neuerungen im Bereich der Aus-
zeichnungen und Ehrungen informieren. 
 
Silberne Ehrennadel 
 
Auf Empfehlung des Präsidialrates habe ich am 14. September 2004 die Silberne 
Ehrennadel gestiftet. Mit der Silbernen Ehrennadel werden Personen geehrt, die 
besonders aktiv und erfolgreich die Aufgaben und Ziele der Feuerwehrverbände 
gefördert haben. Geeignete Persönlichkeiten können ab sofort vorgeschlagen 
werden. 
 
Eine Verleihungsquote ist nicht vorgesehen. Die Beantragung erfolgt durch die 
Kreis-/Stadtfeuerwehrverbände, gegebenenfalls mit Befürwortung durch die Be-
zirksfeuerwehrverbände, über die Landesfeuerwehrverbände/Bundesgruppen. Der 
Deutsche Feuerwehrverband gibt die Silberne Ehrennadel an die Ordentlichen 
Mitglieder zum Preis von 31,10 Euro zuzüglich sieben Prozent Mehrwertsteuer ab. 
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Für Uniformträger bietet das Versandhaus des DFV eine Bandschnalle an, die dort 
zu beziehen ist. 
 
Interaktive Antragsformulare 
 
Mit Einführung der Silbernen Ehrennadel sind die Antragsformulare für das Deut-
sche Feuerwehr-Ehrenkreuz und für die Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille über-
arbeitet worden. Alle Mitgliedsverbände haben einen Musterblock erhalten. 
Weitere Blöcke können über die Ordenskanzlei oder die Bundesgeschäftsstelle 
angefordert werden. 
 
Erstmals steht dieses Formular auch als interaktive PC-Datei zur Verfügung. Das 
heißt: Die Daten können am Computer direkt in das Formular eingetragen werden. 
Für die Unterschriften der Kreis-/Stadtfeuerwehrverbände und gegebenenfalls der 
Bezirksfeuerwehrverbände sowie die Abzeichnung durch die Landesfeuerwehr-
verbände/Bundesgruppen werden diese Anträge ausgedruckt und wie bisher den 
entsprechenden Stellen vorgelegt.  
 
Wir kommen mit diesem PC-Formular gerne einem Wunsch unserer Mitglieder 
nach. Sie erhalten die Vorlage per E-Mail und unter www.dfv.org/auszeichnungen. 
 
Auch die Anträge der Medaille für Internationale Zusammenarbeit sollen im 
nächsten Schritt in dieser Weise überarbeitet werden. Außerdem weiten wir den 
Informationsgehalt unter www.dfv.org/auszeichnungen sukzessive aus. Wir werden 
Sie dann entsprechend informieren. 
 
Bitte weisen Sie Ihre Mitgliedsverbände und Feuerwehren auf die Neuerungen hin. 
Eine entsprechende Information über die Fachpresse erfolgt parallel durch uns. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Hans-Peter Kröger 
Präsident 

 



Antrag auf Verleihung

� SILBERNE EHRENNADEL

� DEUTSCHES FEUERWEHR-EHRENKREUZ

� in Silber � in Gold FEK Silber verliehen am:

� DEUTSCHE FEUERWEHR-EHRENMEDAILLE

1. Text der Urkunde

Dienstgrad, -stellung oder Titel

Vor- u. Nachname

Datum der Verleihungsurkunde

2. Personalien

Geburtsdatum, Geburtsort

Wohnanschrift
Straße PLZ Ort

Berufs- /Werk- /Freiwillige Feuerwehr
Dienststelle /Firma nicht Zutreffendes streichen

3. Begründung

4. Beantragende Stelle

Ort/Kreis Datum Unterschrift

5. Befürwortende Stelle 6. Vorschlagende Stelle (LFV, LGr, BGr)

Datum Unterschrift

7. Vermerke DFV

Bearbeitet/ausgeliefert: Rechnung ausgestellt:

Datum Unterschrift

Anträge bitte gut leserlich ausfüllen. Der vorschlagenden Stelle (6.) Original und erste Kopie einreichen.



Richtlinien für die Beantragung und Verleihung des 

Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuzes, 

der Deutschen Feuerwehr-Ehrenmedaille 

und der 

Silbernen Ehrennadel

1. Grundlagen für das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz

1.1 "Verkündung der Stiftung des Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuzes"
vom 11. Mai 1974 und Satzung des "Deutschen Feuerwehr-Ehren-
kreuzes" vom 11. Mai 1974

2. Beantragung der Auszeichnung

2.1 Antragsvordruck

2.11 Für die Beantragung des Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuzes und
der Deutschen Feuerwehr-Ehrenmedaille ist der Antragsvordruck
des Deutschen Feuerwehrverbandes zu verwenden, der bei der Bun-
desgeschäftsstelle des Deutschen Feuerwehrverbandes bzw. seinen
Mitgliedsverbänden 1) erhältlich ist.

2.12 Der Antrag ist in doppelter Ausfertigung bei den Mitgliedsverbän-
den 1) einzureichen.

2.2 Antragstermine

2.21 Der Antrag muss mindestens vier Wochen vor dem Verleihungsda-
tum im Büro des Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes
vorliegen.

2.22 Dementsprechend ist der Antrag beim zuständigen Mitgliedsver-
band 1) jeweils acht Wochen vor dem Verleihungsdatum vorzulegen.

2.3 Antragsverfahren

2.31 Vorschlagende Stelle (Ziffer 6 des Antragsvordruckes) ist der zustän-
dige Mitgliedsverband 1) des Deutschen Feuerwehrverbandes, der
nach Prüfung den Vorschlag dem Büro des Präsidenten des Deut-
schen Feuerwehrverbandes zuleitet. Das Antragsverfahren gemäß
Ziffern 4 und 5 des Antragsvordruckes wird durch die Mitgliedsver-
bände geregelt.

2.4 Antragsbegründung

2.41 Der Antrag ist kurz aber treffend zu begründen (Ziffer 3). Die
Begründung muss den Tatsachen entsprechen und erkennen lassen,
dass der Vorgeschlagene der Auszeichnung würdig ist.

2.42 Laut Stiftungsurkunde wird das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz
verliehen
– für hervorragende Leistungen im Feuerlöschwesen
– für besonders mutiges Verhalten im Einsatz der Feuerwehr und
– für Errettung von Menschen aus Lebensgefahr während des Ein-

satzes, wenn der Feuerwehrangehörige sich in besonders erheb-
licher eigener Lebensgefahr befunden hat.

2.43 Das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz wird nicht aufgrund langjähri-
ger Zugehörigkeit zur Feuerwehr verliehen, vielmehr muss eine der
oben aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sein.

2.44 Antragsbegründung zur Deutschen Feuerwehr-Ehrenmedaille sh.
Pos. 4. dieser Richtlinien.

3. Verleihung des Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuzes

3.1 Anzahl

3.11 Um eine Entwertung des Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuzes durch
allzu großzügige Verleihung zu verhindern, ist die Anzahl der Verlei-
hungen an bestimmte Quoten gebunden.

3.12 Beim Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber kann jährlich auf je
1000 Aktive der Feuerwehr ein Feuerwehr-Ehrenkreuz verliehen
werden.

3.13 Das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold kann erst verliehen
werden, wenn bereits die Stufe Silber verliehen wurde. Auf je 3000
Aktive der Feuerwehr kann jährlich ein Feuerwehr-Ehrenkreuz ver-
liehen werden.

3.14 Diese Quoten stellen Richtlinien dar, die in besonderen Fällen über-
schritten werden können. Maßgebend für die Verleihung des Deut-
schen Feuerwehr-Ehrenkreuzes bleiben ausschließlich Verdienst und
Würdigkeit.

3.2 Auslieferung

Die beantragte Auszeichnung wird vom Büro des Präsidenten des
Deutschen Feuerwehrverbandes nach Genehmigung durch den Prä-
sidenten zusammen mit der Urkunde an die vorschlagende Stelle
(Ziffer 6) ausgeliefert.

3.3 Überreichung

Für die Überreichung der Auszeichnung wird auf die Richtlinien für
die Verleihung und das Tragen von Auszeichnungen des Deutschen
Feuerwehrverbandes verwiesen (Dokumentation im Internet unter
www.dfv.org).

3.4 Veröffentlichung

Die Veröffentlichung der Verleihung des Deutschen Feuerwehr-
Ehrenkreuzes soll unter Namensnennung in der zuständigen Lan-
desfeuerwehrzeitung durch den Mitgliedsverband 1) erfolgen.

4. Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille

4.1 Die Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille wird auf Antrag vom Präsi-
denten des Deutschen Feuerwehrverbandes verliehen. Sie ist vor-
nehmlich bestimmt für verdiente Personen, die nicht aktiv der Feu-
erwehr angehören, und für Repräsentanten ausländischer
Organisationen.

4.2 Um eine Entwertung der Deutschen Feuerwehr-Ehrenmedaille durch
allzu großzügige Verleihung zu verhindern, ist die Anzahl der Ver-
leihungen der Quote "Gold" des Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreu-
zes anzupassen.

4.3 Die Beantragung und Verleihung erfolgt analog den Regelungen
für das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz.

5. Silberne Ehrennadel

5.1 Die Silberne Ehrennadel des Deutschen Feuerwehrverbandes wird
auf Antrag vom Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes
verliehen. Sie ist vornehmlich bestimmt für Personen, die besonders
aktiv und erfolgreich die Aufgaben und Ziele der Feuerwehrver-
bände gefördert haben.

5.2 Eine Quote für die Verleihung besteht nicht. Maßgebend für die
Verleihung sind ausschließlich Verdienste und Würdigkeit.

5.3 Die Beantragung und Verleihung erfolgt analog den Regelungen
für das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz.

6. Schlussbemerkung

Diese Richtlinien wurden vom Präsidium des DFV am 12.02.1982
beschlossen. Pos. 5. wurde ergänzt durch Beschluss der Delegiertenver-
sammlung des Deutschen Feuerwehrverbandes am 13.11.2004.

Anmerkungen:

1) Landesfeuerwehrverbände, Landesgruppen, Bundesgruppen

Versandanschrift für Auszeichnung und Urkunde:

(PLZ) (Ort)

Rechnungsanschrift:

(PLZ) (Ort)

(Nur ausfüllen, wenn Anschrift unter Ziffer 6 nicht zutreffend)
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